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Der Azubi Kemal,  
17 Jahre, arbeitet pro 
Woche 43 Stunden. 

Sein Ausbilder meint, 
er solle sich nicht so 

anstellen.

Nazrin, 17 Jahre,  
soll am 31.12. bis 

13:00 Uhr arbeiten, 
jedoch ist sie bereits 

um 12:00 Uhr  
mit ihrem Freund 

verabredet.

Finn, 17 Jahre, im 
3. Ausbildungsjahr, 
hat ganz zu Beginn 
der Ausbildung eine 

Sicherheitsunter-
weisung erhalten, 

seitdem nicht mehr.

Nele, 16 Jahre, 
erhält ihre Ausbil-
dungsvergütung 

meistens am 5. des 
Folgemonats.

Leonie, 17 Jahre,  
ist gerade in der 
Buchhaltung und 

erzählt ihrem Freund 
von den hohen  

Privatentnahmen 
ihres Chefs.

Nicht erlaubt, 
maximal 8 Stunden/

Tag und maximal 
40 Stunden/Woche  

§ 8 JArbSchG

Erlaubt, am 31.12.  
ist Arbeit bis  

14:00 Uhr erlaubt,  
§ 18 JArbSchG

Nicht erlaubt, die 
Unterweisungen 

müssen mindestens 
halbjährlich wieder-

holt werden,  
§ 29 JArbSchG

Nicht in Ordnung,  
die Vergütung muss  

spätestens am 
letzten Arbeitstag 

des Monats gezahlt 
werden, § 18 BBiG

Verstoß gegen die 
Schweigepflicht,

§ 13 BBiG

Paragrafen-Memo 

Der Ausbildungs-
betrieb zieht Jonas 

80,00 € für die 
Sicherheitsschuhe 

von der Ausbildungs-  
vergütung ab.

Sarah, 16 Jahre, hat 
dienstags ab 9:45 
Uhr Berufsschule, 
die 5 Minuten ent-

fernt vom Betrieb ist. 
Sie soll vorher von 
8:00 bis 9:00 Uhr 
davor arbeiten.

Hannah, 17 Jahre, 
hat am nächsten 

Mittwoch Abschluss-
prüfung und soll am 
Tag davor arbeiten.

Nicht erlaubt, die 
Persönliche Schutz-
ausrüstung stellt der 

Betrieb kostenlos 
zur Verfügung, § 3 

ArbSchG

Erlaubt, da der 
Unterricht nach 9:00 

Uhr anfängt, § 9
JArbSchG

Nicht erlaubt, der 
unmittelbar voraus-
gehende Arbeitstag 

ist freizustellen,  
§ 10 JArbSchG
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Özkan, 17 Jahre, 
hat an seinen  

Achtstundentagen 
45 Minuten Pause.

Laura, 17 Jahre alt, 
muss jeden  

Donnerstag bis  
20:30 Uhr die  

Praxis aufräumen.

Aylin, 17 Jahre, 
muss donnerstags 

bis 20:00 Uhr  
arbeiten und beginnt                            

freitags um 7:00 
Uhr zu arbeiten                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      

Lisa, 17 Jahre, 
arbeitet von 7:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr, dann 
hat sie eine Stunde 

Mittagspause.

Marie, 16 Jahre alt, 
bekommt 28 Tage 

Urlaub.

Tom, 17 Jahre,  
beginnt in der Praxis 

dienstags um  
7:00 Uhr, hat mittags 

3 Stunden Pause 
und Arbeitsende um 

18:30 Uhr.

Felix, 17 Jahre, 
hat nur in der 
Probezeit ein 

Berichtsheft geführt.

Nicht erlaubt, da 
der Tag mehr als 
6 Stunden hat,  

stehen ihm 60 Minu-
ten Pause zu,

§ 11 JArbSchG

Nicht erlaubt,  
Jugendliche dürfen 

nicht nach 20:00 Uhr 
arbeiten,  

§ 14 JArbSchG

Nicht erlaubt, es 
müssen 12 Stunden 

zwischen Ende 
und Beginn der  
Arbeit liegen, 

§ 13 JArbSchG

Nicht erlaubt, 
länger als 4,5 Stun-

den ohne Pause 
dürfen Jugendliche 

nicht arbeiten,  
§ 11 JArbSchG

Erlaubt, ihr stehen  
27 Tage Urlaub zu, 

eine bessere  
Regelung ist immer 

möglich, § 19 
JArbSchG

Nicht erlaubt, da die 
Schichtzeit mehr als 
10 Stunden beträgt,

§ 12 JArbSchG

Verstoß gegen die 
Pflicht, ein Berichts-
heft zu führen. Der 
Ausbilder hat dafür 

zu sorgen, dass 
der Auszubildende 
dieses auch führt,          

§ 14 BBIG


